
Beitragsordnung 
Mitgliedsbeiträge, Spartenzuschläge und Gebühren
Alle Beiträge sind Monatsbeiträge, sofern nichts Abweichendes angegeben ist. 

Mitgliedsbeiträge

Ordentliches Mitglied
Passives Mitglied
Beitragsfreies Mitglied
Ehrenmitglied
Familienbeitrag

Mitglieder bis zum vollendeten 17. Lebensjahr zahlen ermäßigte Beiträge.

Spartenzuschläge
normal ermäßigt normal ermäßigt

Basketball - - - -
Fußball 6,00 € 3,50 € - -
Leichtathletik 5,00 € 5,00 € - -
Schwimmen & Triathlon - Training 1 16,00 € 12,00 € - -
Tennis 6,50 € 3,50 € 5,00 € 2,00 €
Tischtennis Erwachsene Basis - - - -
Tischtennis Erwachsene Leistung 4,00 € 3,00 € - -
Tischtennis Jugendliche 2,00 € - - -
Turnen & Gymnastik - - - -
Turnen & Gymnastik Geräteturnen 5,00 € 5,00 € - -
Volleyball - - - -

Gebühren
Gebühren

Aufnahmegebühr ein Monatsgrundbeitrag einmalig
Beitragszahlung ohne Lastschrift 5,00 € pro Beitragslauf
Mahngebühr 1. Mahnstufe 0,00 € pro Vorfall

2. Mahnstufe 5,00 € pro Vorfall
3. Mahnstufe 10,00 € pro Vorfall
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normal ermäßigt

16,00 €

35,00 €

10,50 €
5,00 €
0,00 €
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0,00 €
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Mitglieder ab dem 18. bis zum vollendeten 25. Lebensjahr, die einen Schüler- oder Studentenausweis halbjährlich unaufgefordert 
in der Geschäftsstelle vorlegen, zahlen ebenfalls ermäßigte Beiträge. Gleiches gilt für Mitglieder, welche im Rahmen des 
Bundesfreiwilligendienstes tätig sind und einen entsprechenden Nachweis vorlegen können. 

Nähere Informationen zum Status "passives Mitglied", "beitragsfreies Mitglied" und "Ehrenmitglied" kann der Satzung aus den 
§§ 4 und 10 entnommen werden. 

Familien und familienähnliche Gemeinschaften mit einem oder zwei Erziehungsberechtigten und mindestens einem weiteren 
ordentlichen Mitglied, die in einem Haushalt leben, zahlen zusammen den Familienbeitrag. 

Ordentliches Mitglied Passives Mitglied

Diese Beitragsordnung ist mit Wirkung zum 01.04.2024 wirksam und ersetzt alle bisherigen 
Beitragsordnungen. 


